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Die ZWei-Reiche-Lehre der l3armer Theologischen rklä-
rung 1934
Wenn einer VO der 7Z/we1i-Reiche-Lehre spricht, erwartet inan eigentlich VON

ihm, daß VON Luther ausgeht, dem für die euzelit maßgeblichen Vertre-
GT dieser ECHre. un die Spur nachzeichnet, die S1e für alle sichtbar in der
Geschichte gezeichnet hat Das Letztere soll hier nNnur in der Weise gesche-
hen, daß gefragt wird, ob sich diese Spur auch bis in die Barmer Theologt-
sche Erklärung VO AF Ma1i 1934 verfolgen aßt Für eine solche Beschrän-
kung des "Themas kann ich als Referent lediglich persönliche Erfahrungen
un! Präferenzen des theologischen Denkens als Begründung anführen.

Ich habe meln Theologiestudium im Frühjahr 1950 der Kirchlichen
Hochschule in Wuppertal begonnen un! bın 27Zzu VO  $ einem Mitstudenten
un Freund bewogen worden, dessen Vater Presbyter der evangelischen
Kirchengemeinde Barmen-Gemarke WAT. LDIie Kirchliche Hochschule Wup-
pertal 1St eine Gründung der Bekennenden Kirche Mitte der dreilßiger Jahre
1st S1e als Theologische Schule Elberfeld gegründet worden. 1950 gehörten
ZU) Dozentenkollegium viele Männer der Bekennenden Kırche Ich
DHT: Joachim Beckmann un: Wılhelm Niesel Als Maßstab theologischen
Denkens galt selbstverständlich die €  DE Schrift, aber diese oft
zusammenbgefaßt als „„Barmen . „Barmen I(‘ und .Batmen II“ die
me1ist gebrauchten handlichen Mekdlßllatten, auch „Barmen V‘( aber dies 35  nNur
in Verbindung MIt ‚Barmen un ‚Barmen © Meın Eindruck als rTe1-
kiırchler WArLr die rage: Ist dieses biblisch inspirierte un! seinen Ausdruck im
Batrmer Bekenntnis findende theologische Denken nicht „Geilst VO  . 115C-

C Geist‘“? Hätte dieses Bekenntnis niıcht auch VO'  $ reikirchlern vertaßt
werden können un! ware dies annn nicht in Verfolgung ihrer ureigenen
Tradition erfolgt? Es ware schön SCWESCH, WenNn CS SCWESCH ware.
die Freikirchen 1933/34 bekenntnismäßig ganz anders votilert haben, habe
ich ErSsSt 1e| spater erfahren.

ber 1950 en WIr nıcht narT auf „Barmen‘“ zurückgeschaut, sondern
auch die rage gestelt: Was hat u1nls „Barmen‘‘ heute sagen”? Es W4r die
Zeit. in der (Csustav Heinemann, gerade als Innenminister aus dem ersten
Kabinett Adenauer ausgeschieden, VO Essen ach Wuppertal herüberkam,

mit u1ls ein staatsbürgerkundliches Seminar ten das unls die SA1-
sammenhänge 1m Verhältnis VO  - Politik un! christlichem Glauben in (3e-
schichte un: Gegenwart erkennen leß un uns eue Horizonte eröffnete.
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Kıne Sitzung ber die Bedeutung des englischen Freikirchentums für Staat
und Gesellschaft in Großbritannien ist MIr och in lebhafter Erinnerung.

1984 fanden in Wuppertal die VO der inıtNerten Veranstaltungen
ZUT 50-Jahr-Feier VO  $ „Barmen‘‘ Ich Wr als Vertreter UWÜHASCGFeET Freikir-
Che, des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland,
dabei ] )amals, auf dem Höhepunkt der Debatte ber die Atomraketen-
Nachrüstung der ATO un auf dem Höhepunkt der Aktivitäten der Tle-
densbewegung, WAar die Frage: Hat „„Barmen‘“ außer einer Geschichte auch
och eine Zukunft”? elche Perspektive siıch Mir eim armen-Gedenken
1984 erschloß, darüber mehr nde me1lines Referates.

Wo ISt MNU:  e die Zwe1i-Reiche-Lehre der Barmer Theologischen Erklärung
VO  $ 1934 fassen” er Hauptfundort ist die These, die VO Staat, g..

VO Verhältnis VO  $ Kıirche un! Staat, handelt. An dieser Stelle mul
ich bemerken, meline Themenformulierung hypothetisch gefaßt ist. d
ob in der Barmer Erklärung überhaupt eine Zwe1i-Reiche-Lehre faßbhar ist
oder ob CS sich L1UT eine solche in Anführungszeichen handelt der ob
WIr eine Fehlanzeige werden feststellen mussen, mMu sich erst och heraus-
stellen.

Der Kontext der Barmer These
Barmen ist L1UT verstehen VO  $ den vorhergehenden Thesen her Dort
fallen wichtige Vorentscheidungen. Das beginnt bereits mit der These
„Jesus Christus, WI1IeE u1nls in der Heılıgen chrift bezeugt wird, ist das eine
Wort Gottes, das WIr hören, dem WIr im Leben und 1m terben Ver-
trauen un gehorchen haben‘‘1

Das ist die zentrale evangelische Wahrheit, die in Barmen bekannt wird.
Die Betonung ltegt auf dem einen Wort Gottes, dem gegenüber das zeitge-nOssische Luthertum als den Vollklang der christlichen GottesoffenbarungGesetz und Kvangelium betonte. ber dies ist nicht die Hauptfront des
Batrmer Bekenntnisses, wohl eine Nebenfront. IBDIG Hauptfront ergab siıch
aus der Beantwortung der Frage: Wie können WI1r u1ls als bekennende
Christen besten „die die Kıiırche verwüstenden trtuüumer der Deut-
schen Christen und der Reichskirchenregierung“‘2 wehren” Die Antwortrt
autete: urch das Bekenntnis der folgenden evangelischen Wahrheiten,
wobei die Bibelverse das eigentliche Bekenntnis ausmachen und die chrift-
grundlage bilden für die aktuellen Affimationnen. Hans Asmussen Sa: 4aZzu

Ich zitiere den ext der Barmer Theologischen rklä rung nach Karl Immer (Hg.) Be-kenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kiırche Barmen 19234 Ortrage unı Ent-schließungen. Wuppertal-Barmen 1934, 0_11
Ebd
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in seinem Synodalvortrag ZUTC Theologischen Erklärung, einer Art verbindli-
chen Auslegung der Erklärung®: ‚ Jeder unsefrer Satze beginnt mMit einer
Schriftstelle, in welcher ach UÜTNSETCT: Überzeugung eine e1i VO

Schrittstellen zusammengefalt sind, die Gehorsam heischend VOT uns 1TeTENn
un! zeigen, daß WIr auf Leben un Seligkeit hin getrufen Sind““.

LIie Hauptfront der These wird der Verwerfung deutlich: „Wır
verwertfen die falsche LEhrE. als könne un!| musse die Kıirche als Quelle
ihrer Verkündigung außer un neben diesem einen Worte Gottes auch och
andere Ereignisse un! Mächte, Gestalten un Wahrheiten als Cottes Offen-
barung anerkennen‘‘.

Der Protest der Barmer Synode ist kirchlich-theologischer Protest und
nicht verstehen, als protestierten die Synodalen A als Volksglieder g_
Cn die jJungste Geschichte des Volkes““, „„als Staatsbürger den
Staat „„als Untertanen die Obrigkeit“, „sondern WIr erheben Protest

dieselbe Erscheinung, die seit mehr als 200 Jahren die Verwüstung
der Kirche schon angsam vorbereitet hat‘‘4 Hıer ist die Aufklärung C-
meint, geENaNNtT werden jedoch LUr Vernuntft, ultur un! Fortschritt. egen
die Aufklärung mMit ihren Ideen VON 1789 tichtete sich auch der Nationalso-
71alismus SOWIle die Diıialektische Theologte, ein merkwürdiges Zusammen-
treffen!

Für das Verständntis der Barmer These iSst auch die Auslegung der
un wichtig: ESUS Christus „1st Gottes kraftiger Anspruch auf gan-
ZC6S Leben“, also auch auf Leben als Volksgenossen, Staatsbürger un
Untertanen. ast och wichtiger als die These ist die ihr folgende Verweft-
fung: Es o1bt keine „Bereiche HE SCTES Lebens, in denen WITr niıcht ESUS hr1-
STUS; sondern anderen Herren eigen waren, Bereiche, in denen WIr nıcht
der Rechtfertigung un Heiligung durch ihn bedürften‘‘.

uch der staatlıche Bereich wird also für die Herrschaft christ! rekla-
miert. Asmussen betont>, daß Inan Nnur Christen reden könne, nıcht
ZUr Welt ber INa tede „„den Christen, die sich dieser Welt verbündet
haben‘‘ Um s1e zurückzurufen, mußten S1e bekämpft werden.

An dieser Stelle deutet sich als grundsätzliches Problem die Frage An
Wie annn siıch die S der Nıcht-Kirche, der Welt, überhaupt verständ-
lich machen” Kann die Welt 1im Rahmen ihrer Verstehensmöglichkeiten

Der „ Vortrag über die Theologische Erklaärung ZUr gegenwärtigen Lage der Deutschen
Evangelischen Kıirche“‘ VO Pastor Asmussen, Altona, findet siıch ebı
Asmussen (wıie Anm &;
Ebd.
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überhaupt verstehen, W24S CS der Kıiırche eigentlich geht, näamlıch das
Reich (sottes”

Die Lage VO  - Staat und IC in eutschlan nde Maı 1934
ar] Barth hat 1963 in einem Gespräch mit der Kirchlichen Bruderschaft in
Württemberg gemeint: „Der Nationalsoz1alismus WAar damals gerade erst 1im
Anlaufen“‘‘©. Der Weltanschauungsstaat mMit seinen totalıtären Welterungen
se1 also im Ma1i 1934 och gar nıcht richtig auf den Plan getreten. LDieser
Meinung kannn ich mich nicht anschließen. Gewılßb, Barth WAar Zeitzeuge,
aber eben Schweizer Zeitzeuge, der ach seinen Bonner Semstern seine
Semesterferien in der chwe1i7 verbrachte, der eine Schweizer hatte un
damıit immer eine Rückzugsmöglichkeit ber die Rheinschiene VO Oonn
ach Basel, die eın Deutscher hatte

Wıe sah im Maı 1934 in Deutschland aus” Das Ermächtigungsgesetz
VO März 19323 galt bereits se1it ber einem Jahr. Es besagte': „Reichsge-

können durch die Reichsregierung beschlossen werden. S1e können
VOoN der Reichsverfassung abweichen. S1e werden VO Reichskanzler DC-
fertigt‘“.

Das parlamentarische System der Weimarer Reichsverfassung WAar ZCT1-

brochen, ihre Grundrechte außer Kraft DESETZL. Am Dezember
1933 WAar das „„Gesetz Z Sicherung der Kıinheit VO  3 Parte1 un! Staat‘‘
SANPECN, Damıit Wr bereits die (rewaltenteillung aufgehoben. er Ländertfö-
eralismus war Du der Profilierung des Eınheitsstaates ausgeschaltet
worden. Der Unterschied VON Staat und Gesellschaft WAar mit dem 1e] der
Eıinheit VO  3 Staat un! Olk un Staat und DParte1 eingeebnet worden. {DIie
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei mit ihrer Weltanschauung
WArTr ZuU alles durchdringenden Ferment in Staat un! Gesellschaft OL-
den So wurde jeder kulturelle un ökonomische Pluralismus durch Gleich-
schaltung beseltigt. Das autoritäre Führerprinzip WAar in allen soz1alen Kın-
heiten Z.A11: Herrschaft gelangt. Der totale Staat WAar berelits auf allen Ebenen
etabliert. Die Frage schien 11UTr och se1in, WI1IE sich die Kirchen diesem
Prozeß der Gleichschaltung un! Machtergreifung des Führertums anbe-
YJuemen wurden.

„Die These der Barmer Erklärung un das Problem des gerechten Krieges. Gesprächmit der Kıirchlichen Bruderschaft Wuüurttember 1965° in: Karl Barth,Texte ZUrTr Barmer Theologischen Erklärung, Zürich 1984 _ hier 191
Zitiert be1i Guüunter Brakelmann, Barmen ein histo risch-kritischer Rückblick.,
KEvangelische Theologie 45 1 985), 5.3-20, hier Be1 Brakelmann tfinden sich uch die
folgenden Angaben Zur polıtischen Situation 934/35
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er Röhm-Putsch VO Juni 1934, einen Monat ach der Bekennt-
nissynode VO  i Barmen, bestätigt diese Umwälzungen in Staat un esell-
schaft, indem er sich als oberster Gerichtsherr erweisen konnte. Damıit
WAar das Führerprinz1p in die Rechtsprechung eingeführt imd der letzte Rest
VO Gewaltentellung auch och beseltigt worden. Kın Reichsgesetz erklärte
alle 1m Zusammenhang mMIt dem Juni durchgeführten Maßnahmen, be1
denen immerhin mehr als 100 Menschen ermordet wotrden lapıdar in
einem Satz für „yechtens:. Barth verharmlost diese organge in der ück-
schau auf argerliche Weise, WwWenNnn ihnen bemerkt: „Der Staat hat ein
bischen merkwürdige inge vollbracht‘‘3.

IBIG ck1i771erte Großwetterlage in Deutschland nde Ma1ı 1934 in politi-
scher un kirchlicher Sicht wahrzunehmen 1st wichtig, ennn S1e bestimmte
das Denken un! Handeln der Barmer Synodalen.

Barmen ber Kırche un Staat
Barth hat 1963 ZUrr. Barmer These bemerkt, S1e „„dier Versuch einer
Umschreibung VON Römer A ist?. Um mehr tallt auf, daß nicht Römer
13 Zitiert wird, sondern etr. +L „Fürchtet Gott, ehret den Köni1g!"
Warum wurde nıcht Römer 13 gewählt? Hier annn 1La Vermutungen
anstellen, 7B CiESE, daß der Staat auf keinen hochstilistiert werden un!
keine Untertanengesinnung gefördert werden sollte Zu beidem hätte Römer
13 verleiten können un: wurde deshalb durch etr. Zn Er ErSetzt. Miıt
dieser Bıbelstelle wurde ZWAar eingeschärft, ber dem König (sott steht,
die Staatsmacht also relatıv ist. DIe (sott gebührende Gottesfurcht wird InNan

1m Sinne Luthers wohl als respektvolle Liebe un ten der Gebote VeCeLI-

stehen dürfen. ber die personale Fassung der Obrigkeit: ‚Ehret den KO-
nıg!  '(‘ konnte 1934 doch Nur bedeuten: ret Adolf itler, indem ıhr ıihm
den deutschen entbietet! Man annn also fragen, ob Petr dr die

besten geeignete Bıbelstelle 1St, das Schriftzeugnis VO Staat
7zusammenzufassen.

IBIG Batrmer esP besteht Aaus vier Sätzen un hat folgenden Wortlaut:
„Die chrıift Sagt uns daß der Staat ach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat,
in der noch nıcht erlösten Welt, 1in der uch die PE steht, nach dem MaLß
menschlicher KEinsicht un mMenscCc  chen Vermögens un ndrohung und
usübung VO: CW: für ec un! Frieden SOTIACN, DIie P erkennt in
ank und Ehrfurcht (ott die ohltat dieser seiner Anordnung S1e
erinnert (sottes eIC. (sottes ot und Gerechtigkeit und damıt die

Barth (wie 6 191
Ebd
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Verantwortung der Regierenden un: Regierten. Sie und gehorcht der
Kraft des W ortes, durch das (JOtt alle Dinge tragt‘.
Der Satz dieser esSP handelt VO  3 der Aufgabe des Staates.

der Staat eine göttliche Ordnung ist sollte entschieden un: betont niıcht
gESagtT werden. Man wollte weder VO einer Schöpfungsordnung och VO  $

einer Erhaltungsordnung reden. In einer solchen Bestimmung sah 11Aan eine
metaphysisch-ontologische Aussage, eine begriffliche Verfestigung des
Staates. Es sollte allein VO der Funktion des Staates die ede se1in un se1in
menschliches Funktionieren betont werden. Im Zuge einer gewlssen KEnt-
mythologisierung des Staates wollte mMan seine göttlıche Anordnung, Otrdi-
natl1o, gelten lassen, 1h: als göttliche Ordnung, Ordo, aber nicht. Barth
kommentierte 1es 19623 „ Es handelt sich e1im Staat eine Veranstal-
tung (sottes in der Creschichte 355  unte Menschen:‘‘ „Faktisch-praktisch hat
Gott CS gewolt un:! veranstaltet‘‘10.

Ich habe Mühe diese Argumentation nachzuvollziehen, enn WAaS Gott
anordnet, kommt auch Stand un! Wesen un hat Bestand. Funktion un!
Funktionstraäger annn inNAan doch wohl nicht TC1MHAEN So sechr ich die Inten-
tion des Grundgedankens verstehe, die dahın geht, niıcht ZUerst für sich
einen Staatsbegriff konzipleren, der die göttliche Würde des Staates, se1in
legitimes Gewaltmonopol un! seine fraglose Gehorsamsforderung betont,

annn CS VON seiner Aufgabe sprechen, wenig annn ich sehen, w1ie
iNan einer rohenden Apotheose des Staates dadurch entgehen kann, daß
INa  5 iıhn einer treinen Menschensache macht.

Eirnst KAÄsemann ist in einem 1959 erschienenen oroßen Aufsatz mMIit
dem 1ite „Römer 3L in unserer Generation‘“‘‘ auf die vorliegende Prob-
lematik eingegangen un hat angemerkt: s Aalßt sich 11U!  3 eben doch nicht
leugnen, daß Paulus ber Ursprung un! Wesen un also auch ber den Sinn
des Staates nıcht völlig schweigt‘“. Sonst hätte ja auch nıcht alle möglichen
Deutungsversuche geben können. „Jedenfalls begründet Paulus die Paränese
mit dem on (SOft geordnet‘, das fraglos mehr als die bloße Faktizıtät des
Staates aussagt“ „SdoNst wurde nıcht klar, daß der dem Staate dargebrachte
Gehorsam (Csottesdienst ist, we1l (30ft diese Welt sich nıcht selber überlassen
hat un! ihr seine (Gsaben gewährt, denen auch irdische Gewalt Fa 11
uch die Aussagen ber den Staat in Barmen kann ich deshalb NUur als das
werten, Wds$ S1e Sind: solenne theologische Bekenntnisaussagen.

Ebd 186, 188, 187
11 Zeitschrift für Theologie und Kırche 56 (1959) 517/-3706, hier
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Der Staat geht seiner Aufgabe Y9;  ın der och nıcht erlösten 1t“ nach,
99°  ın der auch die Kirche steht“‘“. In den vorhergehenden Textentwürfen12
hieß C 35  Zu der auch die Kıiırche gehöfrt‘‘. LIie erfolgte Präazisierung ist
wichtig, enn die Kirche iSt in der Welt, aber nıcht VO der Welt Die Be-
stimmung „Uunte: Androhung un Ausübung VO Gewalt“‘ macht deutlich,

die „noch nicht erlöste Welt“‘ die ZWAaTr mit CGsott versöhnte, aber immer
och gefallene Welt 1st, in der hne Macht un! Gewalt niıcht regiert werden
annn Recht un! Frieden‘‘ MENTNECIN die klassiıschen Aufgaben des Staates:
iustit12a et DaX Dabe1i 1st sicher beides denken: Innen- un Außen-
politik Der Staat muß dem Unrecht wehren, WAS den einzelenen un! die
Gemeinschaft angeht. Menschenwürde un Menschenrtechte sind dabe1
ebenso in den Blick nehmen wIE der Rechtsfriede in Staat un Gesell-
schatft.

ber geht CR nicht auch ohne Gewalt” Karl Barth hat auf diese rage mMIt
einem klaren Neıin Ccantwortet. Er; der gefragt, WA2S GT ohl geworden
ware, WE nıcht eologe geworden Wafe. geaANTWOTEL hat Verkehrspo-
l171ist! konnte sich einen Verkehrspolizisten hne Pıstole niıcht vorstellen1S.
Vielleicht bleibt seine Pıstole Monate der Jahre im Halfter, aber 6S annn
auch die Stunde kommen, in der S1e SCZOHCH unı gebraucht werden MuUu.
Gewaltanwendung mMu. allerdings immer ultıma rat1o bleiben, S1e beginnt
jedoch nıcht CESE: wenn geschossen wird, enn notwendige Steuetre1intre1i-
bungen un! Verhaftungen bedeuten auch schon Gewaltanwendung.

Von Barths erstem ntwur der theologischen Erklärung bis ZUT Eersten

Synodalvorlage folgt auf den EFsSten Satz der Barmer These 11U:  — der Pas-
SU.  N A Die Kirche, fre1 in der Bındung ihren Auftrag, begleitet mMit ank
un Ehrfurcht (sott den in der Bindung seinen Auftrag ebenso
freien Staat mMit ihrer Fürbitte‘‘.

Warum dieser Passus mIit der Erwäahnung der unabdingbaren Fürbitte
der Kırche für den Staat weggefallen ISt, bleibt ein Rätsel Vielleicht WwWAar man

der Lobhudele1 auf den Staat in den zahllosen Dankgebeten, aber
auch Fürbitten überdrüssig, daß LLa diesen Satz unwillkürlich nicht sehr
verm1ßte. Vieleicht WAr aber auch die Formel „Freie Kırche in einem freien
Staat“, die auf den Grafen (avourf, den Bismarck Italıens, zurückgeht, für
die Lutheraner anstößig, die hiler den lieberalen Rechtsstaat witterten,

{dIie verschiedenen Textfassungen in den Entwuüurtften VO  — Barmen unı in den Synodal-
vorlagen be1 Wılhelm Hütftmeier Hg.) Für Recht unı Frieden SOTSCN, Aufgabe der Kır-
che unı Auftrag des Staates nach Barmen Theologisches otum der Hv Kirche der
Union. Guütersloh 1986, 105 ff
Barth (wıie 6) 194 FE
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dessen Fürsprecher ILanl sich nıcht machen wollte14. Als Freikirchler
pfinde ich dieser te der Barmer Theologischen Erklärung eine beson-
ere Nähe unNsefer Ekklesiologie und Staatsauffassung.

Der 7welte Satz der Barmer These beschreibt die christliche Reaktion
auf die göttliche Anordnung des Staates un! ist wohl lutherisch inspirlert.
Man wollte in Entsprechung einer Aussage der Confessio Augustana die
positive olle des Staates unterstreichen. 539°  Di1e Kirche anerkennt ank
un! Ehrfurcht‘‘ den Staat, aber MU)]  . nıcht dem Staat gegenüber, sondern
CGott gegenüber. Er ist (sottes „A\Wohltat: mmerhin ist dieser Satz, nde
Maı 1934 in Deutschland formulhert, erstaunlich. An ihm wird das Bestreben
überdeutlich, auf keinen Fall als Rebellen den Staat ersche{i-
HCH; sondern vielmehr als kirchliche pposition die Deutschen
Christen un die Reichskirchenregierung erkannt werden. Irotz der poli-
tischen Lage nde Maı 1934 wird hler eın Gedanke daran laut, daß Macht

siıch OSse se1n könnte. S1e wird einz1g un allein als im 1enste Gottes
Schöpfung tehend gewütdigt, die erhalten werden muß

Die Haltung der Kıiırche dem Staat gegenüber ist L11U!: nıcht NUur VO  3 der
Dankbarkeit CGott bestimmt, sondern auch VO  $ ihrer Erinnerung
„Gottes Reich, (sottes Gebot un! Gerechtigkeit“. Diese hat der Staat
offensichtlich nötig. Aus dieser Aufgabe der Erinnerung ist annn spater das
Wachteramt der Kırche dem Staat gegenüber geworden. ber annn der
Staat diese Erinnerung der Kırche (sottes Reıich überhaupt verstehen” Es
ist ja ausdrücklich Gottes „EW1ges” un! „überlegenes“ Reich, se1n „Recht‘
und se1n „Gesetz“ SOWwle seine Getichte die hier.  5 WwWIeEe die verschiedenen
Entwürfe der Theologischen Erklärung bezeugen, ZENANNL Sind. Gewiß geht
6S nıcht eine klerikale Bevormundung des Staates der direkte
Handlungsanweisungen der Kirche, aber immerhın Kriterien, Maßstäbe
un Rahmenbedingungen un! die rage bleibt. woher der Staat se1in Ver-
staändnis für das Reich Gottes nehmen SO

Miıt der Erinnerung 39  an Gottes Reıich, Csottes Gebot un! Gerechtigkeit““
erinnert die Kırche zugleich 35  anl die Verantwortung der Regierenden un!
Regierten“‘. Übrigens wurde in den beiden Synodalvorlagen nicht mehr, WI1Ee
in den Entwürfen vother, VO  ® der Erinnerung der Kirche (sottes Gesetz
bzw. Recht gesprochen, sondern VO der Erinnerung Csottes ot Die
Ersetzung VO  - Gesetz durch Gebot wurde dringend nahegelegt durch die

Vgl dazu Eberhard Jüngel, Miıt Frieden Staat machen. Politische KExistenz nach Barmen
München 1984 ff unı ZUM Gesamtproblem Wolf gang Huber, Folgen christli-

her Freiheit. thık unı Theorie der Kirche 1mM Horizont der Barmer Theolog1 schen Er-
klärung. Neukirchen-Vluyn 1985, 275
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zeitgenÖössische Gesetzesauffassung, ach der das (sesetz Cottes sich 1im

geschichtlichen Leben des Volkes un se1nes Staates erkennen Dt. ESs
Wr also ein Gebot der Stunde, hier das nNnur im biblischen Sinne verste-

hende ot einzuführen. ben dieses Gebot (sottes ruft 11U' die Verant-
wofrtung der Regierenden un Regierten in gleicher Weise auf. Die Unter-
scheidung 7zwischen Regierenden un! Regierten aßt obrigkeitsstaatliches
Denken gemahnen un werden viele der Barmer 5Synodalen, die in ihrer
Mehrheit deutsch-national dachten, s1e auch aufgefalßit haben mmerhın
heißt CS nicht „Führer un! Geführte‘; wobe1i Hans Asmussen im Blick auf
die Kirche aber kann: Y  Auch in der Kirche o1bt CS ein Unten
un! Oben, ein Geführtwerden un ein Führen“‘‘l>. Der Gedanke der FC-
meinsamen Verantwortung VOTLT Gott, also nicht MNUr der der Regierenden,
während die Regierten M1UT Gehorsam ben häatten, tragt aber ohl den
Ton Folgt 1L diesem Verständnis der Unterscheidung VO Regierenden
un: Regierten, annn bemerkt iMa 1er nicht NUur einen theologisch-soziale-
thischen Akzent, sondern auch einen demokratischen.

Wenn CS 1im etzten Satz VO Barmen VON der Kıiırche heißt „ Sie VeCL-

un gehorcht der Macht des Wortes, durch das (3Ott alle inge CC  tragt‘‘,
mMussen WIr anmerken, daß dieser Satz erst in der endgültigen Synodal-

vorlage auftaucht. Er stellt eine Rückbindung der 'These sowochl die
Ww1e nuch die These dar och e1inmal wird daran erinnert, daß 6S keine
Lebensbereiche außerhalb der Herrschaft Christi, des einen Wortes Gottes,
o1bt. Somıit ist auch der Staat eingebunden in die Gottesherrschaft. Christus
tragt auch den Staat Dieser hat keine Macht, S1Ce sSe1 ihm den VO oben, VO  —

Christus, gegeben. Hıer deutet sich arl Barths christologische Begründung
des Staates a  9 die aber och anz in biblıschen Bahnen erfolgt, ennn VOTLr

allen Dingen soll mMit dieser Aussage der Verselbständigung un:! K1igenge-
setzlichkeit des Staates gewehrt un seine Omntipotenz abgelehnt werden.
1 dDieser Satz ist eine eindrucksvolle Abrundung der Barmer These

er ese VonN Barmen folgen 7wel Verwerfungen, waäahrend die übri-
CI Thesen NUTr jeweils eine Verwerfung ach sıch Zz1iehen. ID aber Barmen

nicht NUur VO Staat handelt, sondern VO der Verhältnisbestimmung VO  '

Kirche un: Staat, mMu sowohl die alsche Auffassung des Staates wIeE die
der Kirche mMit JE einem Anathema belegt werden. „Verwerfungen bringen
die alsche Lehre auf den Begriff.‘“10 I JIie Verwerfungen erfolgen in Anknüp-
fung sowochl die PraxIis der Alten Kirche Ww1e die der Reformation.
I Ddies ze1gt, daß Barmen eben doch nicht lediglich eine Theologische tkla-

Asmussen (wıe Anm. 3 9 s5.20)
Hüffmeier (wie Anm. 12), 58
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un ist, sondern etztlich ein Bekenntntis. Iie Verwerfungen sind jedoch
nıcht persönlich formuliert un adresstiert WIE die der Contessio Augustana

die Wiedertäufer, sondern doktrinal: die alsche Lehre wıird OTr-

fen Die relix1Ööse Pervertierung des Staates, der FABEa Kırche werden droht,
und die politische Pervertierung der Kırche. die einem Staatsorgan
werden droht, werden das Anathema gestellt. In den Verwerfungen
der Barmer ese finden siıch W1E in der und These selbst die eut-
liıchsten Anklänge die polıitische un kirchliche Situation nde Maı1 1934

„Wır verwerfen die alsche ehre, als solle un könne der Staat über seinen be-
sonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menscCc Lebens
werden und also uch die Bestimmung dere erfullen Wır verwerfen die
falsche Ehre, als solle un! könne sich die C über ihren besonderen Auf-
trag hinaus staatliche AFt. staatlıche Aufgaben un: staatlıche Wouürde aneignen
un! damıt selbst einem rgan des Staates werden.“‘
Besonders die Ablehnung des totalen Staates War anstölig, e1ıin dieser

WAr schon ausgerufen un durch Gleichschaltung nauf allen Gebieten Wırk-
chkeit geworden. Und 11U: Deutsche Christen un die Reichskir-
chenregierung dabel, die evangelischen Landeskirchen ebenfalls gleichzu-
schalten, indem sS1e 778 B3 den Arierparagraphen un! das Führerprinz1p AT

Geldung bringen wollten.
Der Begriff des Staates in der Barmer Theologischen rklärung

Bevor WIr ach der 7Zwei-Reiche-Lehre der Barmer Theologischen rklä-
rung fragen, fragen WIr ach ihrem Staatsbegriff.

Man gewinnt den Eindruck, daß möglichst hne Rücksicht auf eine
bestimmte Staatstorm VO Staat gesprochen werden SO ber
einen Staat siıch annn 65 auch nicht gehen. Es soll auch ein Mi1-
nımalkonsensus 1m Blick auf den Staat formuliert werden, Can die
Aufgabe des Staates wird ganz umfassend bestimmt.
Man hat VOL allem be1i den Verwerfungen den Staat des ahres
1934 in Deutschland im Auge und inNnan sah 2aum Möglıchkeiten,
auf seine estaltung Einfluß nehmen. Asmussen bemerkt: „Über
unsere gegenwärtige Staatsform erlauben WIr uns eın Ur-
ten‘ 17 Kın solches rte ware eine „ideologische“ Meinung un!
solche Meinungen haben in einem Bekenntnis nichts suchen.
Zwei Anhaltspunkte die Staatsform betreffend finden sich dennoch:
Erstens werden „Regierende un! Regierte” unterschieden un:! beide

die ihnen gemeinsame Verantwortung erinnert. Wır haben darın
beteits einen 1nwels auf die demokratische Staatstorm gesehen.

Asmussen (wie Anm. 5 S22
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Zweitens wird der totale Staat ausdrücklich abgelehnt. [)as fiel
schwer un Asmussen wollte selbst dem Begriff des totalen Staates
och einen Sinn abgewinnen: ; Fotaler Staat‘, das ann MNUr heißen
ein Staat, der sich bemüht, innerhalb der VO Cott gESCLIZLIEN
tenzen das SESAMLE Leben des Volkes umfassen. Wollen die
Deutschen Christen eine Umfassung ber diese Grenze hinaus,
annn verleugnen Ss1e die Realıtät unı die Aktualıtät des göttlichen
Gebotes‘‘18. Es fallt auf, daß Barmen MT VO Staat redet, nıcht
aber VO  . der Gesellschaft. Diese kommt aber hier 1n den Blick als
vorstaatlicher un! staatsfreier Raum, den die Kıiırche für sich ean-
sprucht. So wird die Kıiırche ZU)! Reprasentanten un (saranten des
staatsfreien Raumes der Gesellschaft. IJer moderne Staatsbegriff,
der im Staat eine Selbstorganisation der Gesellschaft sieht, legt hiler
och fern. Es galt 1934, der totalen Verstaatlichung der Gesellschaft

wehren un: nicht wIie heute der Vergesellschaftung des Staates,
die manche Politikbereiche WwI1E 7B die Sicherheitspolitik als Pro-
blemzonen erscheinen läßt.
Paul Althaus hat der Barmer Theologischen Erklärung r_
fen S  r] Barth habe in S1e seinen lıberalen Staatsbegriff eingetragen.
Damuit hat durchaus EetrwA4s Rıchtiges bemerkt Man mMu. namlıch
auch erkennen, Barmen schweigt. Von olk un! Rasse ist
mit keinem Wort die ede Davon schweigen, WwWAar auch ein Be-
kenntnıis. er völkische Nationalstaat wurde auf diese Weise abge-
lehnt1?
DIe relatıve Unbestimmtheit des Staatsbegriffs in der Barmer
Theologischen Erklärung hat sich in der Zeeit der beiden deutschen
Staaten als Vorteil erwiesen. Man konnte VON Barmen aus un mit
Barmen hiler wI1ie OT argumentieren.
ber eben dieses Argumentieren VOoN Barmen aus un mit Barmen
in der Bundesrepublik Deutschland un! in der Deutschen 1IeMO-
kratischen Republik provozlierte westdeutsche Kritik. die fragte (sO
besonders der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt), ob CS enn
den evangelischen Kirchen un Christen gleichgültig sel, ob S1Ce
in einem demokratischen der in einem (mindestens tendenziell)

Ebd
Miıt überschwenglichen Worten begrüßt wird der vOölkı sche Nationalstaat in dem VO  - den
Erlanger Theologen Paul Althaus un! Werner Elert verfaßten „Ansbacher Ratschlag”,
einer Entgegnung auf die Barmer Theologische Erklarung. ext 1n Günther Van Norden
UL (Hg.) Wır verwerten die falsche Lehre Arbeits- un Lesebuch D: Barmer Theologt-
schen Erklärung. Wuppertal-Barmen 1984; {f.
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totalıtären Staat lebten ÜIie Antwort auf diese Kritik bestand in der
Demokratie-Denkschrift der Evangelischen Kırche in Deutschland
VO  $ 1985 die die Aftıinıtat VO christlichem Glauben un! LDemo-
kratie feststellte.

Zwei-Reiche-Lehre in der Barmer Theologischen Erklärung”?
Kxplizit ist in der Barmer Theologischen Erklärung VO  , einer 7 wei-
Reiche-Lehre nicht die ede Man annn also durchaus die Meinung
vertreten:; S1Ee komme oft nıcht VOTL.

Vom Reich (sottes 1St allerdings in ihr in einem pointierten Sinn die
ede als VO  . einem überlegenen, ewigen Reıch, das die Kırche
den Staat erinnern hat ach arl Barths Interpretation VO  3

1963 geht dabe1 das Reich Gottes, .. das in Christus aufge-
richtet, im Heıligen (seist auch schon gegenwartig ist un! das in
seiner kommenden Offenbarung als olches sichtbar werden
wird‘‘20 i dieses Reich Gottes impliziert auch (sottes dem Staat un!
seinem Gebot gegenüber überlegenes Gebot un: Gottes dem Staat
unı seiner Gerechtigkeit überlegene Gerechtigkeit. Dieses eschato-
logische Reich (sottes in Gegenwart un Zukunft annn und darf
nicht in den Dienst des Staates gestellt werden. UIie Kıiırche versun-
digt sich, WEn S1e das Zeugnis VO diesem eschatologischen Reich
(sottes unterschlägt. Asmussen führt in seiner Synodaltrede Au  N

„ Verkündigt der Staat eın ewlges Reich, ein ewlges (resetz un eine
ewlige Gerechtigkeit, annn verdirbt sich selbst un mit siıch se1n
olk Verkündigt die Kirche eın staatlıches Reich, ein irdisches (56€-
SE un: die Gerechtigkeit einer menschlichen Gesellschaftsform,
annn überschreitet S1e ihre trenzen un reißt den Staat in ihre
eigene Versumpfung mMit sich hinab‘‘21
Ausgerechnet arl Barth kommt aber in seiner Interpretation AFIC)

Barmen 1963 in die ahe der Zwei-Reiche-Lehre. ach ihm ist
das Reich Gottes SJa die letzte umfassende Wiırklichkeit, welche in
der Ex1istenz des menschlichen Staates L1UT ihr Analogon haben
annn  L
Wır notlieren als Eınwand die Frage: annn die letzte umfassende

Wirklichkeit ein Analogon haben, das Universale im Partikularen
eine Entsprechung? Barth fährt fort: IBIG Schrift ibt uns - das (26-
samtzeugn1s der Bıbel VO Gottes Herrschaft, VO  - (sottes basıleia,

2() (wıe Anm 6) 189
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welche annn aber ich SdyıCc C5 Nur Danz umtfassend Staate
ihre rdisch menschliche Entsprechung hat‘‘22
Barth hiler Gedanken AaUS seinen Schriften „Rechtfertigung

un! Recht‘“‘ un! „Christengemeinde un Bürgergemeinde‘‘ auf Die
Frage aber bleibt Wiıe kann die alles umfassende Gottesherrschaft

Staat G1n Analogon haben” Dies stünde Ja annn außerhalb dieser
IJa finde ich K4semanns Herleitung des paulinischen Staatsbegriffs
überzeugender “Die Vorstelung VO Weltenordner un seiNer
kosm1 schen Ordnung, die der Diaspora-dSynagoge YanNgıg WAar
hat Von Paulus fragmentarisch aufgegriffen un sEeEINEM Anliıegen
nutzbar gemacht werden können‘‘23
DIe 7Zwel Reiche Lehre 1STt der Barmer Theologischen Erklärung
zurückgenommen auf die Unterscheidung un Zuordnung VO  $ Kır-
che un! Staat kın SEMEINSAMECFK$ Oberbegriff ETW der des Reiches
der Regimentes CGrottes wird nicht verwendet Die Unterscheidung
un! Zuordnung VO Kıirche und Staat geschieht der Orm der
Parallelisierung der Aussagen ber beide Groößen dichtesten
den beiden Verwerfungen VO  . Barmen ben solche parellelen
Aussagen ber Kıiırche un Staat finden sıch Asmussens Vortrag
VOT der Synode
. „BEeide: Staat und fehe, sind Gebundene, diese Bereich des Kvangeli-
U1l Bereich des (Gsesetzes. Ihre Bındung bezeichnet den Raum
ıhrer Freiheit. Jede Überschreitung der Biındung rt sowochl die Kırche

uch den Staat 1 ine ihrem Wesen fremde Knechtung. Nein Aaus der
jeder der beiden Größen CIYENEN Bındung erwachsen iıhr Dienst und ihre
ufgaben aneinander‘‘24
Das unauthebbare Wahrheitsmoment der Zwei-Reiche-Lehre iSt
Gestalt der Lehre VO den beiden Regimenten den Regier-Weisen
CGottes überzeugend festgehalten die Problematik Oberbe-
or1ffs glücklich vermtieden worden DIe Frage ach der Kigengesetz-
lichkeit des Staates bereits Barmen un! 11 NCRAaUV beantwortet
wird Barmen och einmal aufgegriffen un endgültig ent-
schieden daß C keinen Bereich bt der der Herrschaft Christi EeNt-

WATC DIe Dystematisierung der Zwe1i-Reiche Lehre mMmMIiIt ihrer
ungeschichtlichen Theorie un! Statik un ihrer Gleichgewichtung
der beiden Regimente (sottes 1St durch die christologische ber-

Barth (wie Anm O) S.189 u 186
Asemann (wıe Anm 159 276
Asmussen (wie Anm



AF  DICHE-  EHRE DE BARMER HEOLOGISCHE RKLÄRUNG

formung des Verhältnisses VO Kıirche un Staat CEISEtZE worden25>.
LDDamıit sind die I inıen der biblischen Theologie aufgenommen un!
ausSsgezOogenN worden. In diesem Sinn annn iNAan in Anführungszei-
C.  en VO  - einer Zwei-Reiche-Lehre der Barmer Theologischen Kr-
klärung reden und 1n dieser Ausprägung ist S1e bis heute rtelevant.
Eıne Schlußbemerkung: Be1 der 50-Jahr-Feier VO Barmen 1984
zeigte sich, daß der christologische Ansatz der Theologischen Efrf-
klärung fruchtbar geworden ist sowochl für die Ekklesiologie WwI1IEe
auch für die Ethik, speziell für die So71al- un Staatsethik, und daß
dieser Ansatz niıcht NUur in Deutschland, sondern auch 1n der Oku-
LMNENEC vielfach aufgegriffen worden un:! bis bIis heute aktuell geblie-
ben ist 1934 wurde Barmen VO der anglıkanischen Bischofskonfe-
HZ rezipiert40 un spielte in den achtziger Jahren be1 der Überwin-
dung des Rassiısmus in Sudafrika eine Rolle27 Vor allem 1st Barmen
in die Basıs des Okumenischen Rates der Kirchen eingegangen, der
eın Rat VO Kirchen ISt, „ ci1e ESUS Christus als Herrn un! Gott be-
kennen‘‘. Barmen hat also sowochl als situatives WwIeEe auch als eminent
christologisches Bekenntnis Beachtung un Nachfolge gefunden
un bietet auch für uns Freikirchler einen brauchbaren ntwur un!
Ausgangspunkt für eine thık des Politischen, den WIr dankbar
zıpleren sollten.

Barmen hat sich auch als tragfähiger evangelischer Gegenentwutf ZUuUr
naturrechtlich konziplerten trömisch-katholischen Soz1iallehre erwliesen, die
CO einzelnen Menschen als einem Gemeinschaftswesen (ens soclale) in
einem philosophischen Gedankenduktus UT Gesellschaft (socletas) in (5e-
stalt VO  ; Staat un Kırche führt und mit ihren Sozlalprinzipien der Solidari-
tat und Subsi1idiarität Wirkungen bis in das politische Leben entfaltet. Dem-
gegenüber stellt die Barmer Theologische Erklärung mit ihrer christologi-schen Basterung un! ihrer entschieden theologischen Verhältnisbestimmung
VO  $ Staat un:! Kirche einen überzeugenden evangelischen ntwur einer
Ethi des Politischen dar Darın sehe ich die Bedeutung VO Barmen insge-
Samıt und VO  ® Barmen im besonderen.

25 Bei dieser Formulierung stand mMit eın anderer Termi {1US als das scholastische „uüber-formen‘‘ ZUrTr Verfügung.
26 Vgl Atrmin Boyens, Die Theologische Erklärung VO' Barmen 1934 und ihr cho der

Okumene, Okumenische Rundschau (1 )84), 30656-378, besonders 268 ff
D Siehe Wolfgang Huber, Die Theologische Eirklärun VO'  - Barmen und das Katiros-Do-

kument, Okumenische Rundschau 41 DIZ)S
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